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ALTERNATIVE STRAFEN

—e Michael Kohler

Reformen des strafrechtlichen
Sanktionensystems

Die von der rot-griinen Bundesregierung geplanten sanktionenrechtlichen
Reformen waren in der Neuen Kriminalpolitik schon wiederholt Gegenstand der
Kritik. Nachzulesen ist das unter anderem in den Beitragen von Gabriele
Kawamura, Heft 1/1999, Monika Frommel und Heribert Ostendorf, beide in Heft
3/1999. In seinem Brief an die »Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen«
(As)) anlaBlich einer geplanten Podiumsdiskussion, stellt Michael Kohler die
kritischen Einwidnde gegen die geplante Reform noch einmal pointiert dar. Wir
haben uns entschlossen, den Text unverandert zu lassen, damit die Wiirze eines
schnell auf den Punkt kommenden Briefes erhalten bleibt.

stammt aus einer Zeit sorgfiltiger Gesetz-

gebungsarbeit, von der man beim heuti-
gen Niedergang des Parlamentarismus nur noch
trdumen kann - ist an sich rechts- und sozial-
staatlich fortschrittlich und bewdéhrt. Die gegen-
wartigen Reformansdtze beziehen sich zum we-
sentlichen Teil auf durch die krisenhafte Spal-
tung der Gesellschaft bedingte Delinquenz im
unteren und mittleren Bereich, namentlich die
hier iiberméfige Anwendung kiirzerer Freiheits-
strafen/Ersatzfreiheitsstrafen. Die Alternativen-
Vorschlage dazu (wie Zwangsarbeit, Hausarrest
mit elektronischer Fufifessel, Fahrverbot als ubi-
quitdre Strafe) halten aber rechtsstaatlicher Prii-
fung nicht stand. Dagegen sind zu erwdgen eine
Reihe systemkonformer Korrekturen und Wei-
terentwicklungen, die offentlich zu diskutieren
und durchzusetzen unter den gegenwdrtigen
Verhiltnissen freilich einen gewissen Mut erfor-
dert. Dazu gehéren nach meiner Uberzeugung
eine echte Entkriminalisierung im Bagatellbe-
reich, Anderungen bei der Geldstrafe und Ersatz-
freiheitsstrafe, aber auch die Wiederherstellung
der Strafgerechtigkeit gegen eingerissene Privile-
gien Machtiger (besonders § 153 a StPO). Im Be-
sonderen ist zu bemerken:

U nser geltendes Sanktionensystem - es

Zwangsarbeitsstrafe

Diskutabel ist allenfalls die frei gewahlte/ange-
botene Alternative, eine an sich angemessene
Geldstrafe nach dem Maf} des Tagessatzes durch
eine sinnvolle Tatigkeit zu tilgen. Dagegen ist
Zwangsarbeit unter dem Druck einer mif}-
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brauchten Freiheitsentzugsdrohung als Ersatz-
sanktion (wie heute nach Art. 293 EGStGB) oder
gar als Hauptstrafe, ganz abgesehen von altbe-
kannten Problemen gleichmédfiger Belastung
und zweckmafRiger Organisation, grundsitzli-
ches Unrecht: Sie wére nicht nur formell verfas-
sungswidrig (Art. 12 II, III GG), was ja beim in-
zwischen {iiblichen Umgang mit der Verfassung
(s. Art. 13 GG) rasch gedndert werden konnte.
Verletzt wiirde vor allem die unverfiigbare Wiir-
de der Person, ihre 6konomische Fahigkeit nach
eigenem Gutdiinken am Markt einzusetzen. Es
wiirde sich um einen Riickfall um etwa 200 Jahre
handeln (dazu im einzelnen Kohler AT, 668 ff.;
GA 1987, 145 ff.). Unter den gegenwartigen Be-
dingungen struktureller Massenarbeitslosigkeit
hitte dies noch die pikante Seite, daf’ fiir die
»neue Armut« an die Stelle der von der Gesell-
schaft geschuldeten freien Arbeitsverhdltnisse
partiell ein strafendes Zwangsarbeitsregime tritt.

Nebenbei bemerkt habe ich nie begriffen, dafl
ausgerechnet Sozialdemokraten die Arbeit syste-
matisch zur Strafe herabwiirdigen mochten und
sich dabei auch noch fortschrittlich wihnen,
und daf die Gewerkschaften sich demgegentiber
gleichgiiltig verhalten.

Hausarrest mit »elektronischer FuRfessel«

Hausarrest mit elektronischer Uberwachung
wird zundchst als wohlmeinender und ¢kono-
mischer Ersatz fiir Freiheitsstrafe vorgestellt.
Tatsachlich geht es aber um eine eigenstindige
Sanktion, die sich im unteren Delinquenzbe-
reich als ganz neue Art der Biirgergdngelung eta-

blieren konnte. Dies ist im Grundsatz verfehlt:
Das Gefdngnis wird in die eigene Wohnung ver-
legt, die Person im ureigensten Lebensbereich
gegdngelt, wobei die Familie in ihrer unmittelba-
ren Freiheitsorganisation noch mitverletzt wird.
Es handelt sich um eine das Persdnlichkeitsrecht
verletzende »Strafe« im Ubergang zur Kérper-
strafe. M. E. ist dies mit Art. 1, 2 und wohl auch
Art. 6 GG bei richtigem Verstdndnis nicht ver-
einbar.

Die Alternative lautet: Entkriminalisierung
von Bagatelltaten, Einschrankung der Ersatzfrei-
heitsstrafe durch das Schuldprinzip, Beschrén-
kung der Freiheitsstrafe auf (habituelle) Schwer-
kriminalitdt. Dann erledigt sich die hilflose »Al-
ternativen«diskussion von selbst.

Nebenbei bemerkt ist mir unverstandlich, wie
sich das liberale Hamburg nach einem (noch
dazu teueren) »Experiment« auf einen solchen
Abweg drangen lassen kann.

Fahrverbot/Fahrerlaubnisentziehung
als allgemeine Strafe

Das Fahrverbot aus dem Zusammenhang der
Verletzung von Fahrerpflichten zu 16sen und zur
beliebig austauschbaren Hauptstrafe fiir alle
mogliche, nicht-schwere Kriminalitit zu ma-
chen, ist genauso grundlos, wie wenn man das
Berufsverbot von berufsbezogenen Straftaten 16-
sen wollte. Die spezifische Handlungsfreiheit
der Person darf nur aus einem in ihr selbst lie-
genden Grund eingeschrankt werden (verglei-
chend zu verweisen ist auf das Berufsverbot,
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auch die Freiheitsstrafe, Bewdahrungsweisungen
etc.). Ansonsten muf es bei der Geldstrafe als
Normalstrafe fiir alle nicht schwere Delinquenz
bleiben.

Zwischenergebnis: Die diskutierten »Alterna-
tiven« gehoren also nach Mafstiben eines
rechtsstaatlichen Strafrechts in den Miilleimer.
Griindlich erwogen werden sollten dagegen fol-
gende, an sich systemkonforme, ndmlich dem
Schuldgrundsatz entsprechende Weiterentwick-
lungen.

Entkriminalisierung im Bagatellbereich

Bagatellen wie geringfiigige Diebstdhle im Kon-
sumbereich (frither »Mundraub«) und Schwarz-
fahren miissen iiberhaupt straffrei gestellt wer-
den, da sie materiell kein Strafunrecht sind.
Kaufhduser und Verkehrsbetriebe sind auf
durchaus zumutbaren Selbstschutz und zivil-
rechtliche Folgen zu verweisen. Der hier bisher
iibliche MifSbrauch des »Strafrechts als Biittel«
(Hettinger) muf ein Ende haben. Das dient {ibri-
gens auch der Konzentration knapper Ressour-
cen auf das Wichtige.

Beschrankung der Freiheitsstrafe auf
schwere (habituelle) Delinquenz

Fiir leichte und mittlere Delikte, namentlich im
Vermogens- und Verkehrssektor, mufs Geldstrafe
die ausschlief}liche Normalstrafe sein. Freiheits-
strafe bzw. Fahrfreiheitsstrafe (mit vorgeschalte-
ter Bewdhrungsstrafe) darf hier nur bei hart-
néckiger, daher zur Schwere tendierender Riick-
filligkeit angewendet werden. — Eventuell Ande-
rung von § 47.

Reform der Geldstrafe/Ersatzfreiheitsstrafe

Die Geldstrafe ist vom ungerechten Nettoein-
kommensprinzip auf das Einbu8eprinzip umzu-
stellen (Anderung von § 40). Ersatzfreiheitsstrafe
mit mafivollem Umrechnungsmafistab (heute
iibermafig nach § 43) darf nur bei verschuldeter
Uneinbringlichkeit angewendet werden. Unver-
mogen zur Geldstrafenleistung darf nicht als
solches zur Freiheitsstrafe fiihren.

Reform der Geld- und Vermogensstrafe
»nach oben«

Die gegenwartige Geldstrafenregelung ist fiir
schwerer wiegende Delikte vermdgender Perso-
nen unter Umstinden zu mild; bezeichnend
dafiir ist der von der Praxis gewdhlte Ausweg
iiber hohe Geldauflagen nach § 153 a StPO, der
freilich ungerechterweise ohne o6ffentlichen
Schuldspruch erfolgt (s. unten). Das mdgliche
Maf der Geldstrafe sollte daher erhoht, fiir er-
heblich kriminellen Vermdgensmif8brauch die
vermdogensbezogene Strafe allgemeiner geregelt
werden; und es sollten die bisher unzuldngli-
chen Ermittlungsmoglichkeiten beziiglich der
Einkommens- und Vermogenslage -erweitert

werden (Anderungen von §§ 40, 43 a, begrenzte
Offnung des Steuergeheimnisses).

Abschaffung des Einstellungsprivilegs fiir
Machtige nach § 153 a StPO

Die gleichmafiige Strafgerechtigkeit fordert, dafl
Straftitern auf der »starken Seite« der Gesell-
schaft bei erheblichen Straftaten keineswegs der
offentliche Schuldspruch erspart werden darf. §
153 a StPO ermoglicht es aber, selbst bei festste-
henden erheblichen Delikten, das Verfahren
heimlich ohne 6ffentlichen Schuldspruch gegen
zum Teil sehr hohe Geldauflagen einzustellen
(Freikauf). Geldmadchtige oder sonst méchtige
Straftiter konnen so ohne den durchaus ge-
fiirchteten offentlichen Prozef und Schuld-
spruch mit »weifler Weste« (»Unschuldsvermu-
tung«) davonkommen. Solche der Strafgerech-
tigkeit krafl widersprechende Privilegierung
nach dem altbekannten Motto: »Die Grofien
laflt man laufen ...«, korrumpiert Justiz und
Rechtsstaat.

Deshalb: mit einer Reform der Bagatellnor-
men Streichung von § 153 a StPO in der gegen-
wartigen Form.

Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden ist
auch der Irrweg der sogenannten Verbands-
oder Unternehmensstrafe anzusprechen.

Kritik der Verbandsstrafe

Die auf europdischer Ebene und auch in
Deutschland propagierte Einfiihrung einer ech-
ten Kriminalstrafe gegen juristische Personen
(Unternehmen) fiir Straftaten von Verbandsan-
gehorigen verstofit gegen den Schuldgrundsatz
und das Prinzip, dafl Unschuldige nicht bestraft
werden diirfen. Verbdnde, juristische Personen
als solche konnen nicht schuldhaft handeln,
und ihre Mitglieder kdnnen nicht strafrechtlich
verantwortlich sein fiir das schuldhafte Handeln
einzelner. Das besagt der seit 200 Jahren im mo-
dernen Strafrecht anerkannte Satz: »societas de-
linquere non potest« (vgl. zusf. Kohler, AT; v.
Freier: Kritik der Verbandsstrafe, 1998). Abgese-
hen von diesen Grundsatzeinwdnden wird in
der Diskussion vollig iibersehen, dafl mit der
projektierten Verbandsstrafe vom einzig system-
konformen Weg abgelenkt wird, ndmlich der
konsequenten Bestrafung der individuell verant-
wortlichen Personen. Darin liegt eine bisher
nicht bemerkte Ironie des Vorschlags - die Un-
ternehmensfiihrungen scheinen gar nichts ge-
gen die Unternehmensstrafe zu haben, da sie
personliche Entlastung verspricht (s. § 153 a
StPO). Fiir die Gesetzgebung besteht daher Aus-
sicht, sich auf diese Weise griindlich zu blamie-
ren. Richtigerweise mufl auch auf européischer
Ebene dieser Fehlentwicklung mit Nachdruck
entgegengetreten werden.

Prof. Dr. Michael Kohler
lehrt Strafrecht und Rechtsphilosophie
an der Universitit Hamburg

Robert Weber

Die Entwicklung
des Nebenstrafrechts
1871 -1914

Das Strafgesetzbuch enthdt nur einen
kleinen Teil des geltenden Strafrechts.
Der weitaus grofde Tell des Strafrechts
befindet sich in Gesetzen neben dem
Strafgesetzbuch, im sogenannten Neben-
strafrecht.

Nach der Reichsgriindung und dem Erlald
des Strafgesetzbuches im Jahr 1871 ent-
wickelt sich — wie der Verfasser umfas-
send dargtellt — bis zum Beginn des
1. Weltkriegs ein immer umfangreicher
werdendes Nebenstrafrecht, das alle Be-
reiche der modernen Industriegesdll-
schaft durchdringt. Die Untersuchung
stellt dieses Nebenstrafrecht einschlief3-
lich des nebenstraflichen Gerichtsverfas-
sungs- und Verfahrensrechts dar, legt sai-
ne Strukturen offen und zeigt, dal? diese
das Strafrecht auch der nachfolgenden
Epochen prégen. Dabei wird deutlich,
dald im Nebengrafrecht zwischen 1871
und 1914 die Mechanismen des moder-
nen Strafrechts entwickelt und erprobt
werden, was auch die aktuellen Neuerun-
gen und Reformvorhaben des Straf-
gesetzbuches in einem neuen Licht er-
scheinen |&(3.

Das Werk richtet sich nicht nur an
Strafrechtler und Rechtshistoriker, son-
dern an dle an den Wurzeln der aktuel-
len kriminapolitischen Diskussionen
Interessierte.

1999, XVI, 283 S, geb.,

78,— DM, 569,—0S, 71,— sFr,

ISBN 3-7890-6123-9

(Juristische Zeitgeschichte. Abteilung 3:
Beitrage zur modernen deutschen Strafge-
setzgebung, Bd. 5)

LI NOMOS

IP 216.73.216168, am 22.06,2026, 06:14:25, ©
Inhalts im for oder

Ertaubnis Ist



https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-2-10

	Zwangsarbeitsstrafe
	Hausarrest mit »elektronischer Fußfessel«
	Fahrverbot/Fahrerlaubnisentziehung als allgemeine Strafe
	Entkriminalisierung im Bagatellbereich
	Beschränkung der Freiheitsstrafe auf schwere (habituelle) Delinquenz
	Reform der Geldstrafe/Ersatzfreiheitsstrafe
	Abschaffung des Einstellungsprivilegs für Mächtige nach § 153 a StPO
	Kritik der Verbandsstrafe

